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Zusammenstellung
der wichtigsten Bestimmungen über den Telegraphen - Uerkehr.

1 . Allgemeine Bestimmungen .
Bei den für den allgemeinen Verkehr geöffneten ! mit der Telegraphenanstalt zu vereinbarende

Telegraphen -Anstalten des Deutschen Reichs kön- abgekürzte Aufschrift hinterlegt hat , ist gestattet ,nen nach allen Orten Telegramme aufgegeben diese Aufschrift iu deu für ihu eingehenden Tele -werden , wohin die vorhandenen Telegraphen - grammen an Stelle des vollen Namens und
Verbindungen auf dem ganzen Wege oder auf bezw . der Wohnnngs - Angabe anwenden zu lassen ,einem Teil desselben die Gelegenheit zur Be - Die Unterschrift kann gleichfalls in abge -fördernng darbieten . ^ kürzter Form geschrieben oder sortgelassen werden .Die Aufgabe von Telegrammen kann auch mit - ^ Ist sie in den zu befördernden Worten ent -tels der Telegraphenboten , Bahn - und Schaffner - halten , so ist sie unter den Text zu setzen ,bahnposten , Landbriefträger , Postanstalten nnd Die Aufschrift der Privat -Telegramme mußder Briefkasten unter hierfür gegebenen befon - immer derart sein , daß die Zustellung an denderen Bestimmungen stattfinden . Empfänger ohne Nachforschungen oder Rückfra -Besindet sich am Bestimmungsorte keine Tele - gen stattfinden kann ,
graphenanstalt , so erfolgt die Weiterbeförderung Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten ,von der äußersten bezw . der von dem Ausgeber welche nötig sind , um die Uebermittelnng desbezeichneten Telegrapheuanstalt eutiveder durch Telegrainmes an dessen Bestimmung zu sichern ,die Post oder durch Eilboten . Dieselbe muß für die großen Städte die AngabeIst keiue Bestimmung über die Art der Wei - der «Straße und der Hausnummer , oder in Er -terbeförderung getroffen , so wählt die Anknnfts - mangeluug dessen , die Angabe der BernfsartTelegraphenanstalt nach ihrem besten Ermessen des Empfängers oder andere ähnliche Bezeich¬ne zweckmäßigste Art derselben . Das Gleiche nungen enthalten . Selbst für die kleineren Ortefindet statt , wenn die von dem Ausgeber äuge - soll der Name des Empfängers , soweit als inög -gebene Art der Weiterbeförderung sich als un - lich , von einer solchen ergänzenden Bezeichnungausführbar erweist . begleitet seiu . Die Angabe des Landes , in wel -Die Aufgabe vou Telegrammen mit der Be - chem der Aufenthaltsort des Empfängers gele -zeichnung „ amtslagernd " bezw . „ postlagernd " gen , ist erforderlich , mit Ausnahme der Fälle ,und im Verkehr ans den Telegraphen -Linien des wo dieser Ort eine Hauptstadt oder eiu bedeu -Deutschen Reichs „ bahnhoflagernd " ist znlässig . tender Ort ist , dessen Namen nicht auch einerSind mehrere Bahnhöfe an demselben Orte , so ist andern Ortschaft angehört . Die Angaben derder betreffende Bahnhof besonders zu bezeichnen . Aufschrift müssen , mit Ausnahme der Personen -Telegramme , welche vor der Aufschrift die Be - nainen , bei Telegrammen nach dein AuslandeZeichnung ( Tages ) tragen , werden znr Nachtzeit in französischer Sprache oder in der Sprache des( 10 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens ) nicht Bestimmungslandes niedergeschrieben werden ,bestellt . Die Telegramme , deren Aufschrift den inVor -Die Urschrift jedes zn befördernden Telegram - stehendem vorgesehenen Vorschriften nicht ent -mes muß in solchen deutschen oder lateinischen ^ spricht , sollen nichtsdestoweniger befördert wer -Buchstaben , bezw . in solchen Zeichen , welche sich den ; in allen Fällen trägt jedoch der Aufgeberdurch den Telegraphen wiedergeben lassen , dent - die Folgen der Unvollständigkeit der Aufschrift ,lichu . vcrständlichniedugcfchricbensein . Einschal - Der Aufgeber eiues Privat - Telegrammes isttnngen , Randzusätze , Strcichnngen n . Ucberfchrci - verpflichtet , seine Identität ans Verlangen desbnngen müssen vom Aufgeber des Telegrainmes Anfgabeamtes nachzuweisen ,oder seinein Bevollmächtigten bescheinigt werden . Es steht demselben seinerseits frei , in seinDem Text mnß die Aufschrift voranstellen , Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschriftwelche in einer abgekürzten Form niedergeschrie - aufzunehmen .ben werden kann . Für die Hinterlegung eiuer ab - Privat -Telegramme , deren Inhalt gegen diegekürzten Aufschrift ist eine Gebühr vou 30 Gesetze verstößt , oder aus Rücksichten des öffent -M . für das Jahr im Voraus zu entrichte » . lichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässigDemjenigen Korrespondenten , welcher eine erachtet wird , werden zurückgewiesen .

2 . Wortzählung .
Bei Ermittelung der Wortzahl gelten n . A . die ^ Unterscheidungszeichen , Bindestriche , Apo -folgenden Regeln i strophe und Absatzzeichen sowie der AngabeAlles , was der Aufgeber in die Urschrift des Beförderungsweges , wird bei Berechnungseines Telegrainmes zum Zwecke der Beför - der Gebühren gezählt .dl>ruug niederschreibt , mit Ausnahme der b . Der Name der Abgangsanstalt , der Tag ,

4 »



44 Telegraphenverkehr .

die Stunde und Minute der Aufgabe werden
von Amtswegen in die dem Empfänger
zuzustellende Ausfertigung eingeschrieben .
Nimmt der Aufgeber diese Angaben ganz
oder teilweise in den Text feines Telegrnm -
mes auf , so werden sie alsdann bei der
Wortzählung mitgerechnet ,

e . Die größte Länge eines Wortes in offener
Sprache ist auf 15 Schriftzeichen nach dem
Morse - Alphabet festgesetzt ; der Ueberschnsz,
je bis zu weiteren 15 Schriftlichen , wird für
ein Wort gezählt .

Das Nähere hierüber ergiebt der unten¬
stehende Tarif ,

ä . Die durch einen Apostroph getrennten oder ^
dnrch einen Bindestrich verbundenen Wörter
werden als einzelne Wörter gezählt ,

e . Als ein Wort werden gezählt :
1 . der 'Name der Bestimmungsanstalt , des

Bestimmungslandes und der Unterab - ^
teilung des Gebiets , aber nnr in dei
Telegrammaufschrift , ohne Rücksicht anf
die Zahl der zu ihrem Ausdruck ge¬
brauchten Wörter uud Buchstaben , unter
der Bedingung , daß diese Wörter so
geschrieben sind , wie sie in den amt¬
lichen Verzeichnissen erscheinen , z. B .
Frankfurt (Main ) oder Frankfnrtmaiii ,
Gernsbach (Murgthal ) oder Gernsbach -
murgthal ,

2 . jedes einzeln dastehende Schriftlichen
(Buchstabe oder Ziffer ) ,

3 . das Unterstreichnngszeichen ,

4 . die Klammer (die beiden Zeiche » , welche
zu ihrer Bildung dienen ) ,

5- die Anführungszeichen (die besonderen
Zeichen am Anfang und am Ende einer
einzelnen Stelle ) ,

6 . die im Tarif (Nr . 4) erwähnten Ab¬
kürzungen für die besonderen Angaben
vor der Telegrammaufschrift .

k. Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zn -
sammenziehuiigen oder Veränderungen von
Wörtern werden nicht zugelassen . Es wer¬
den jedoch die Eigennamen von Städten
und Ländern , die Gcschlechtsnamen , die
Namen von Ortschaften , Plätzen , Boule¬
vards , Straßen n . f . w . , die Namen von
Schiffen , ebenso wie die ganz in Buchstaben
geschriebenen Zahlen nach der Anzahl der
zum Ausdruck derselben vom Aufgeber ge¬
brauchten Wörter gezählt .

K. Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden
für so viele Worte gezählt , als sie je fünf
Ziffern enthalten , nebst einem Worte mehr
für den etwaigen Ueberschnsz. Dieselbe Regel
findet Anwendung auf die Zählung von
Buchstabengruppcn . Das Nähere hierüber
ergiebt der Tarif ( Nr . 4) .

Ii . Punkte , Kommas uud Bruchstriche , welche
zur Bildung von Zahlen gebraucht werden ,
sind für je eine Ziffer zu zählen .

1. Die Buchstaben , welche Ziffern angehängt
werden , um letztere als Ordnungszahlen zn
bezeichnen , werden für je eine Ziffer gezählt .

Die Telegraphen - Verwaltungen leisten für die
richtige Ueberknnft der Telegramme oder deren
Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter
Frist keinerlei Gewähr , und haben Nachteile ,
welche dnrch Verlust , Verstümmelung oder Verspä¬
tung der Telegramme entstehen , nicht zn vertreten .

Für Telegramme , welche durch Schuld des
Telegrapheubetriebes garnicht oder nicht inner¬
halb 24 Stunden oder später angekommen sind ,
als es mit der Post lals Eilbrief ) geschehen
wäre , sowie für Telegramme mit bezahlter
Vergleichung , welche in Folge von Irrtümern
bei der Uebermittelnng nachweislich ihren
Zweck nicht haben erfüllen können , werden die
bezahlten Gebühren auf Antrag erstattet . Des¬
gleichen wird die Nebengebühr für eine beson¬
dere Dienstleistung , welche nicht ausgeführt
worden ist , und die volle Gebühr für jede
gebührenpflichtige Dienstnotiz , deren Abfindung
durch einen Fehler des Betriebes veranlaßt
worden ist , zurückgezahlt .

3 . Gewährleistung .
Die Beschwerden und Rückforderungen sind

bei der Aufgebeanstalt einzureichen . Als Beweis¬
material sind beizufügen :

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungs¬
anstalt oder des Empfängers , wenn das Tele¬
gramm verzögert oder nicht angekommen ist ,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung ,
wenn es sich um Entstellung handelt .

Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr
muß bei Verlust des Anrechtes innerhalb dreier
Monate , vom Tage der Erhebung au gerechnet ,
anhängig gemacht werden . Diese Frist wird
für außereuropäische Telegramme auf sechs
Monate ausgedehnt .

Bei der Einreichnng eines Erstattungsantrages
wird von dem Beschwerdeführer eine Befchwerdc-
gebühr von 2V Pfennig erhoben . Diese Gebühr
wird zurückgezahlt , wenn der Erstattungsantrag
sich als begründet erweist .

4 . Gebühren - Tarif . (Für den billigsten und gebräuchlichsten Weg berechnet .)
Vorbcmerkniigcii . ! 5 Ziffern festgesetzt. Als Mindestbetrag

1 . Die Länge eines Taxwortes in offener ^ für ein gewöhnliches Telegramm werden
Sprache ist auf 15 Buchstaben oder j erhoben : im Verkehr mit Großbritannien
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und Irland 30 Pf . , im übrigen Verkehr
ZV Pf . (Für Stadt -Telegramme beträgt
Z>ie Worttare 3 Pf . , die Mindestgebühr
30 Pf .) Die T e l e g r a m m g e b ü h r e n
sind im Voraus zu entrichten . Durch 5 nicht-teilbare Pfenuigbeträge sind bis auf solche
zu erhöhen . Soweit im Verkehr mit dem
Auslände mehrere Beförderungswege sich
darbieten , sind die Gebührensätze für den
billigsten und gebräuchlichsten Weg berechnet -
Die Sätze für andere Wege sind bei den
Telegraphenanstalten zu erfragen .

2 . Unterscheidungszeichen,Biudestriche und Apo¬
strophe werden nicht gezählt ; Punkte , Kom¬
mas , Bindestriche und Bruchstriche , zur Bild¬
ung von Zahlen benutzt , gelte » als je IZiffer .

Z . Für dring eude Telegramme (v ) (Drin - ,gend ) , d . f . solche , welche bei der Besörde - !
rung und Bestellung den Vorrang vor den
übrigen Privattelegrammen haben , kommt
die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen
Telegramms zur Erhebung . Nach welchen ,Ländern dringende Telegramme zulässig >
sind , ist im Tarif durch „ (v ) " angedeutet .

4 . Für das vorauszubezahlende Ant -
worts - Telegramm (k ? ) (Antwortbezahlt ) ^
wird die Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms von Wörtern berechnet . Wird
eine dringende Antwort verlangt , so ist
(L ? v ) zu setzen . Soll eine andere Wort¬
zahl vorausbezahlt werden , so ist dies be-
besonders anzugeben , z . B . (k ? 16).Die Vorausbezahlung darf die Gebühreines Telegramms beliebiger Art von 3V -
Wörtern für denselben Weg nicht über¬
schreiten , ausgenommen im Falle des Ver¬
langens der Wiederholung eines vorange¬
gangenen Telegramms .

Z . Für die Vergleichung eines Tele¬
gramms (IL ) (Vergleichuug ) ist ein Vier¬
tel der Gebühr für das gewöhnliche Tele¬
gramm von gleicher Wortzahl zu entrichten .

H . Für die telegraphische Empfangs -
anzeige (? L) (Empfangsanzeige ) istdie Gebühr eines auf demselben Wege
zn befördernden gewöhnlichen Telegrammsvon 10 Wörtern zu cutrichten ; für eine
brieflicheEmpfangs - Anzeig c (? 0 ? )
(Empfangs - Anzeige mittels Post ) sind 40 Pf . ^im Voraus zu entrichten . Für briefliche
Empfangs - Anzeigen des inneren Verkehrs
ermäßigt sich die Gebühr auf 2V Pf .5 . Für die Nachsendung eines Telegrammsauf Verlangen des 'Absenders (? 8) i
( Nachzusenden ) wird die volle Gebühr vom
Empfänger eingezogen . — Telegramme, -
welche auf Verlange » des Empfängers
nachgesandt werden sollen , sind im anßer -
dcutscken Verkehr mit „NssxMlie " („ Nach¬
gesandt ") , zn bezeichnen . Der Antragstellerhat sich zur Nachzahlung der Gebühren zu

verpflichten für den Fall , das; sie vom Em¬
pfänger nicht gezahlt werden .

3 . Offen zu bestellende Telegramme (IlO ) oder
eigenhändig zu bestellende Telegramme
( Zl? ) sind nach den mit >R0 ) oder (21? )
bezeichneten Ländern zulässig .

0 . Im Verkehr innerhalb Deutsch¬
lands kann die Vergütung für Weiter¬
beförderung durch Eilboten (X? )
( Eilbote bezahlt ) ohne Rücksicht auf die
Entfernung mit 49 Pf . für jedes Tele¬
gramm durch den Aufgeber voraus -
bczahll werden . Dieselbe Gebühr hat der
Ausgeber eines Telegramms mit bezahlter
Antwort für die etwa gewünschte EUbestel -
lung des Antworts - Telgramms voraus¬
zubezahlen (RX ? ) ( Antwort und Bote be¬
fahlt !. Wenn d . Eilbotenlohn sowohl für
das Ursprungs - Telegramm als auch sür
das Antworts - Telegramm vorausbezahlt
werden soll , hat der Vermerk IX ? ) (UX? )
zu lauten . Findet die Vorausbezahlung
nicht statt , so werden die billigst bedungenen ,
wirklichen Botenlöhne vom Empfänger
eingezogen . — Die Kosten für die Weiter - ,̂
befördernng der Telegramme im Aus -

"
lande hat in der Ziegel der Empfänger'
zu tragen . Das Telegramm ist alsdann
mit dem Vermerke Dxxrüg zu versehen ,
.liennt der Aufgeber die Höhe des Boten¬
lohnes nud will er es vorausbezahlen , so
lautet der Vermerk (XI' lr . . Zuviel
im Voraus gezahltes Botenlohn wird in
diesem Z-alle nicht erstattet ; Fehlbeträge
werden dagegen vom Empfänger eingezogen .
Ist der Betrag des Botenlohnes dem Auf¬
geber uicht bekannt , und will er es trotz¬
dem vorausbezahlen , so hat er außer einem
sür das Botenlohn zn hinterlegenden Be¬
trage entweder für die telegraphische
Meldung des Botenlohnes (X ? "I ) die Gebühr
für ein Telegramm von 5 Wörtern unter
Berücksichtigung der Mindestgebühr oder sür
die briefliche Meldung (XI >? ) eine Ge¬
bühr von 40 Pf . zn zahlen . Wenn die
Ankunftsverwaltung die Beförderungskosten
im Voraus festgesetzt und bekannt gegeben
hat , so werden diese Kosten uuliedingt vom
Ausgeber erhoben . In diesem Falle muß
das Telegramm vor der Aufschrift den ge¬
bührenpflichtigen Vermerk >X? ) tragen ; die
Ankunftsanstalt braucht die kosten der Eil -
befördernng nicht mitzuteilen .

10 . Die Gebühr für jede einzelne Verviel¬
fältigung eines gewöhnlichen Tele¬
gramms l1"Zlx > (x Aufschriften ) beträgt
für je 100 Wörter oder einen Teil da¬
von 40 Pf . Für dringende Telegramme
erhöht sich dieser Betrag ans 30 Pf . Das
Telegramm wird , alle Aufschriften einge¬
rechnet , als ein einziges Telegramm taxiert .
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Im Verkehr mit Amerika sind zu
vervielfältigende Telegramme
u n zulä s s i g.

11 . Die Zeichen (v ) . (? ? ) , (? L ) u . s . w . ( vgl . 12.
3— 10) zählen als je 1 Wort und sind vor
der Aufschrift in Klammern iliederzuschrei - 13-
ben . Wenn diese vereinbarten Zeichen in
den bezüglichen Telegrammen nicht zur An -
ivendnng kommen , so müssen die gleichbe¬
deutenden Ausdrücke in französischer

Sprache hierfür gefetzt werden , sofern in
dem betreffenden Bestimninngslandc nicht
die deutsche Sprache gebräuchlich ist .
Eine Quittung über entrichtete Gebühren
wird gegen Zahlung von 2V Pf . erteilt .
Für jedes Telegramm , welches einem Tele -
graminbesteller oder Landbries -
träger zur Beförderung an die Tele¬
graphen - Anstalt mitgegeben wird ,
kommen 10 Pf . zur Erhebung .

Europäischer Vorschriften-Bereich :
Wovttaxe .

. M . Pf .

Deutschland ( l >) (L.0 ) (21 ? ) . . . . 0. 05
Afrika Westküste ^(v ) (Rv ) ; (21? ) aus -

genoinmen Canarische Inseln ^ :
Canarische Inseln 0 . 70
Dahomey 6 . 2V
Elfenbeinküste : Grand Vassam . , 5 . —

übrige Anstalten , . 5 . 15
Französisch Congo 6 . 65
französisch Gninea : Boffa , Boke ,

Dubreka . . 4 . 60
übr . Anstalten 4 . 50

Französisch - Sudan und Senegal . 1 . 40
Port . West - Afrikn , u . z . : Angola :

Loenda 8 . 45
mitLoanda verbundene Anstalten 8 . 55

Benguella 9 . 80
mit Benguella vcrbnndenc An¬
stalten 9. 85

Mossamedes 10 . 65
mit Mossamedes verbundene An¬
stalten 10 . 75

Guinea : Bissau und Bolania . . 4. 45
Principe 7 . —
San Thomö 6 . 45

Togo (via Emden , Vigo , Eastern
Kabel , Kotonou ) 6 . 55

übrige Länder siehe II . Hanptspalte
Algerien und Tnnis (v ) (K0 ) (21? ) . 0 . 20
Azoren (v ) (? 0 ) ( 21? ) 0 . 70
Belgien (v ) (? 0 ) (21? ) . . . . . 0 . 10
Bosnien - Herzegowina (v ) (LO ) (21? ) 0 . 20
Bulgarien und Ost - Rumelien (v )

(? 0 ) (21? ) 0 . 20
Dänemark (v ) (R0 ) ( 21? ) (für X?

sind vom Aufgeber 75 Pf . zu ent¬
richten ) 0 . 10

Frankreich sowie die Republik Andora
und das Fürstentum Monaco (v )
(R0 ) (21? ) 0 . 12

Gibraltar (v ) , ? 0 ) >21? ) . . . . 0 . 25
Griechenland (v ) (Ü.0 ) (21? ) . . i 0 . 30
Großbritannien u . Irland . . . - 0 . 15
Italien (v ) (R.0 ) (21? ) 0 . 15
Luxemburg (v ) (L.0 ) (21? ) . . . . 0 . 05
Malta (v ) 0 . 40
Maroeco : Tanger (v ) (RO ) . . . . 0 . 40
Montenegro (v ) 0 . 20

Woittaxe .
M . Pf .

Niederlande (v ) (HO) (21? ) (fürX ? sind
vom Aufgeber 80 Pf . zu entrichten » 0 . .10

Norwegen (v ) (R0 ) (21? ) . . . . 0 . 15
Oesterreich - Ungarn mit Liechtenstein (O)

(R0 ) ( 21? ) 0 . 05
Portugal (v ) (Ü.0 ) (21? ) 0 . 20
Rllmänien (v ) ( ? .()) (21? ) . . . . 0 . 15
Rußland (V) (21? ) europäisches u >ld

kaukasisches . 0 . 20
Schweden (v ) (? 0 ) ( 21? ) . . . . 0 . 15
Schweiz (R0 ) (21? ) 0 . 10
Serbien (v ) <RO > ( 21? ) 0 . 20
Spanien nnd die spanischen Besitzungen

an der Nordküstc Afrikas (v ) (R0 ) 0 . 20
Tripolis (v ) (K0 ) (21? ) . . . . . 0 . 65
Türkei ( ausgcuommcii Ost - Rnnlelien

siehe Bulgarien ) mit Einschluß von
Mediila (2Ieäins ) iu Hedjaz ( v ) (RO )

Außereuropäischer Vorschrifteu - Bereich :
Afrika , Süd - >. (KO) (21? ) ailsgenom -

men englische Kolonien ^ :
Brittisch - Mittelafrika (Nyassaland ) ,

Nordrhodesia ^cngl . ĵ 3 . 50
Cap -Kolonie ^engl . ^ , Natal ^engl .1 ,

Oranjeslnß -Kolonie ( früher Oranje -
Freistaat ) , ^engl . j , Transvaal ( früher
Südafrikanische Republik ^engl . j . 3 . 10

Deutsch - Südwestafrika f(v ) via : Ma¬
deira , Ascenfion oder Madeira , Lo-
andal , Südrhodesia ^engl . s , . . . 3 . 25

Afrika , Ostküste Î (? 0 ) ( 21? ) , ausge¬
nommen englische Kolonien ^ :

Besitzungen am roten Meere :
Französische : Obock 3 . 20

Djibouti . . . . 3 . 40
Italienische : Assab 3. 20

übrige Anstalten . . 3 . 25
Lritisli Dttst . ^ Iriog . :

Mombassa 3 . 10
übrige Anstalten (nlit Einschluß der

Allstalten der HZ-nnÄn . li ^ilv !»)'
LompKuz') . 3. 45

Coeos Jnselil ^eligl . ĵ 3 . 10
Deutsch - Ostafrika ^(v ) , ausgenom¬

men nach Bismarckbnrg Î : Bismarck¬
burg 3 . 65

übrige Anstalten 3 . 25
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Madagaskar
Mauritius seugl .^
Portugies , Ostafrika : Loureu ?o- Mar -

gues (Delagoa -Bay ) (v ) , Mozam -
bique ( v >

Anstalten in den Distrikten Juliam¬
baue und Loureu ?o Marques ( aus -
genommen den Ort Loureinzo ^ iar -
quez oder Delagoa Bay ) (v ) . .

Austalteu in Zambezia
Anstalten der Leira Nailva ^ Lomxanv
Rodriguez , Insel seugl ^
Seychellen seugl .^
Zauzibar sengl .^

Afrika , Westküste :
Asceusion - .
Bathurst
Goldküste : Aecra , Sekoudi . , . .

übrige Anstalten , . .
Kamerun <v > (? 0 ) (N ? ) : Dnala .
Nigeria - Bonny

Braß
Lagos
übrige Anstalten . . . .

St . Helena , Insel
Sierra Leone
übrige Läuder siehe I . Hauptspalte .

Aunam (via : Emden , Vigo , Moul -
mein ) (v ) ( N0 ) ( A ? )

Arabien sausgeu . Maseat (Museat ) s .
Persischen Golf

'
I ( v ) ( ? 0 ) (2I? ) :

Aden uud Perim (vis Emden , Vigo ,
Suez )

Hedjaz ^ausgenommen Medina sZIe-
clinö) s. Türkeis vi » : Einden , Vigo ,
Snez , «souakiin , Djetta ) . . . .

Nemen (via - Emden , Vigo , Suez ,
Perim , Cheikh ^ >aid ) . . .. . .

Argeutiuische Republik (v via : Madeira )
(? V) (N ? )

Australien (via : Emden,Vigo , Madras ,
Swgapore ) :

Fidji Inseln .
Neu . Caladouieu
Neu - Seeland ( A ? )^Neu -Süd - Wales südaustralieu (v )

( U? ) , Tasmania (v ) , Westaustra -
lien ( O)

Norfolk , Insel
Queensland ( .ü,0 ) (U ? ) . . . .
Victoria ( v (R0 ) N ? )

Birma (via : Bushire ) (ZKO) (ZI? ) . .
Bolivien (NO)
Borneo , Nord : (britisch ) (via : Emden ,

Vigo , Madras , Siugapore (R0 ) (ZI ? ) :
Labuau

übrige Austalteu . . .
Brasilien (via : Madeira ) (v ) (21? ) :

Pernamb ^ eo

Wortlaxe .
M . Pf .
3 . 80
3 . 10

3 . 15

3 . 20
3 . 65
3 . 35
3 . 10
3 . 10
3 . 10

3 . 10
3 . 65
5 . 85
6 . 00
6 . 70
6 . 55
6 . 55
6 . 55
6 . 70
3 . 10
4 . 70

5 . 15 !

3 . 10

3 . 55

3 . 70

4 . 30

3 . 65
3 . 80
3 . 45

3 . 10
3 . 25
3 . 10
3 . 10
2 . 60
5 . 95

5 . 15
5 . 40

3 . 10

Worttaxe .
M . Pf .

Breves , Cametä , Ehaves , Gnrupä ,
Macapä , Monte Alegre , Mosqueiro ,
Pinheiros , Santarem , Sours . . 4 . 95

Alemquer , Jtacoatiara (Serpa ) . Ma -
naüs , Obidos , Parintins . . . 5 . 75

übrige Austalteu 4 . 10
Britisch -Jndicn (via : Bushirc (liO ) l ZI ? ) 2 . 60
Cambodja (via : Emden , Vigo , Mul¬

mein ) (v ) ( RO) <ZI? ) 4 . 40
Cap - Verdische Inseln (v ) (KV) (ZI? ) :

St . Vincent , Insel . . . . . . 2 . 35
Sau Thiago , Insel . . . . . . 3 . 25

Ceylon (via : Bushirc ) (RO) (ZI? ) . . 2 . 65
Chile (R0 ) 5 . 95
China (via : Emden , Vigo ) (v ) (R0 )

(ZI? ) : Maeau (Macao ) 6 . 00
übrige Austalteu 5 . 75

Cochiuchiua (via : Emden , Vigo , Moul -
mein ) ( v ) (NO) (N ? ) 4 . 40

Columbien , Republik (via : Emdeu ,
Azoren ) (R0 ) : Bueuaveutura . . 5 . 70

übrige Anstalten 5 . 95
Eorca (via : Wladiwostock , Nagasaki ) (v )

(K0 ) (ZI ? ) : Chemnlpo , Fusau , Seoul 6 . 35
übrige Anstalten 6 . 55

Costa Rica (via - Emden , Azoren ) (KO) 4 . 30
Ecuador (via : Emden , Azoren ) (? O) 5 . 95

I - Region Alexandrien . 1 . 45
^ ^ p ^ ) / übrige Anstalten 1 . 65
II . Region 1 . 85

III . Region 2 . 05
Sonakim , via : Suez . . . . . 2 . 35

Guatemala (via : Emden , Azoren ) (RO ) :
San Jose 3 . 20
übrige Austalteu 3 . 45

Guyaua , Britisch - (via : Emdeu , Azoren »
(R0 ) 7 . 20

Gnyana , Französisch - (via : Emdeu ,
Azoren ) (? 0 ) 6 . 90

Guyana , Niederländisch - (via : Emden ,
Azoren ) (RO) 6 . 90

Honduras (via : Emden , Azoren ) (Rv ) 3 . 90
Isthmus vou Pauama (via : Emden ,

Azoren ) (? O) 5 . 15
Japau nrit Einschluß der Insel For¬

mosa (via : Wladiwostock , Nagasaki )
(v ) (L0 ) 6 . 35

Madeira (v ) (R0 ) (ZI? ) 1. 10
Malaeca , Halbinsel (via : Emden , Vigo ,

Madras (0 ) (R0 ) (ZI? ) . . . . 4 . 60
Mexico (via : Emden , Azoren ) (R0 ) :

Altar,Arizpe .Banachichi .Chihnahua
(Stadt ), Guaymas,Hermosillo,Ma -
tamoros Puerto , Bc'onterrey , Sa¬
binas , Saltillo , sanz 1 . 60

Eoatzacoalcos , Mexico (Stadt ) , Tam -
pieo , Vera Crnz (Stadt ) . . . . 2 . 60

übrige Anstalten 2. 70
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Worttaxe.
M . Pf .

Nicaragua (vis : Emden , Azoren ) (IiO ) :
San Juan del Sur 4 . 05
übrige Anstalten 4 . 30

Niederländisch Indien (vis . : Emden ,
Vigo , Madras , Singapore ) lv )
(R0 ) (N ? ) i

Java 4 . 10
übrige Inseln 4 . 55

Paraguay (K0 ) 4 . 30
Penang , Insel (vis : Emden , Vigo ,

Madras » <v ) (L.0 ) (N ? ) . . . . 3 . 60
Pcrsien : (v ) Bushire 1 . 55

übrige Anstalten 1 . 25
Persischer Golf und Mascat ( Muscat >

iu Arabien (K0 ) ( N ? ) 2 . 30
Peru (RO ) . 5 . 95
Philippiu . -Jnseln (vis : Emden , Vigo )

s(v > nur nach Bacolod , Eebn , Iloilo ,
Manila ! (L.0 ) (ZIl ' i :

Luzon 5. 95
Negros , Panay , Zebu . . . . 6 . 4V

Rußland , asiatisches (I) ) (N ? ) :
I . Region , westlich v . Meridian v .

Werkhns -Oudinsk . 0 . 75
II . Region, östlich von demselben . 1 . 00

die russischen Anstalten in der Man¬
dschurei und auf der Halbinsel
Ävantoung (vi ». : europ . Rußland ,
Khabarovsk ) 1 .

' —
Bokhara 1 . 65

Salvador lvis Emde » , Azoren (K0 ) :
Libertad 3 . 65
übrige Anstalten 3,. 90

Siam (vis . : Emden , Vigo , Monlmein )

^ (0 ) (L0 ) 4 . 00
Singapore (vis : Emden , Vigo , Madras )

(I ) ) (L.0 ) M ? ) 3 . 60
Tonkin (vis : Emden , Vigo , Monlmein )

(v ) (R0 ) (N ? ) 5 . 55
Uruguay (L.0 ) 4 . 30
Venezuela (via : Emden , Azoren (L.0 ) :

Barcelona , Earupauo , Cumans ,
Higuerote , Maraenibo , Port la Mar ,
Puerto Eabello 7 . 80
übrige Anstalten 7 . 35

Vereinigte Staaten von Amerika ,
Britisch Amerika , St . Pierre nnd
Mignelon , sonne Bahama - , Ber¬
muda - u . Turks - Jnseln «via Emden ,
Azoren ) (LO ) :

1 . Cape Breton , Connecticut , Maine ,
Massachusetts , New Brunswick ,
Newfonndland , New Hampshire ,
Nova Scotia , Ontario , Prinee
Edward Isl . , Quebec , Rhode Isl .,
St . Pierre u , B ^iguelon , Vermont 1 . 05

2 . Delaware , Vistriet »k Lvloin ' iis ,
Maryland , Pennsylvania . . . I . 20

3 . Alabama , Carolina ( North und
South ), Georgia , Illinois , Indiana ,

Worttarc.
M . Pf .

Kentucky , Michigan , Mississippi ,
Ohio , Tennessee , Virginia , West
Virginia , Wisconsin . . . . 1 . 30

4 . Arkansas , Colorado , Dakota (North
nnd South ) , Jndian Territ . , Iowa ,
Kansas , Montana , Nebraska , New
Mexico Territorry .Oklahama , Terri¬
tory , Texas , Wyoming . . . . 1 . 50

5 . Arizona Territ . , California , Idaho ,
Manitoba , Nevada , Oregon, ' Utah ,
Vaneonver Isl . , Washington . . 1 . 60

6 . New Jersey : Hoboken , Jersey City 1. 05
übrige Anstalten 1 . 20

7. New Jork : sümmtliche Anstalten
von New Jork City mit Brooklyn
nnd Aonkers 1 . 05
übrige Anstalten 1 . 20

8 . Florida : Pensacola I . 30
Key West 1 . 60
übrige Anstalten I . 50

10 . Minnesota : Duluth , Minueapolis ,
St . Paul , Winona 1 . 30
übrige Anstalten I . 50

I I . Missouri : St . Louis 1 . 30
übrige Anstalten 1 . 50

12 . British Colombia : Clinton , Oiw
Inmcirecl snii üktei 'n Hlilo Uouse . 1 . 75
Alexandria , Barkerville , Lillooet ,
Ovo lmmlrecl sncl tifh ' Nils Ilonsö ,
Pavilion , Quesnelle , Soda - Creek . 1 . 85
Blackwater Fräser Lake . . . . 2 . —

Hazelton , Maurieetown , Port Simp¬
son , Skeena Canyon , Telegraph
Creek 2 . 45
Atlin - 2 . 85
Benett , Frasier , Log Cabin , Peu -
nington , Snmmit (White Paß ) . 3 . 20
übrige Anstalten 1 - 60

13. Northwest Territories : Big Salmon ,
Cariboo Crossing , Zive Fingers ,
Fort Selkirk , Hootaliuqna , Lower
Labarge , Selwyn , Tagish , White
Horse 2 . 85
Cowley 3 . 20
Dawson Forty Mile , Northern
International Boundary , Ogilvie ,
Stewart River 3 . 25
übrige Anstalten 1 . 60

14 . Alaska : Glaeier , Chops , Skagway 3 . 20
Eagle City 3 . 35
Juneau 3 . 55

15 . Bahama -Jnseln 2 . 55
16. Bermuda -Inseln 2 . 60
17 . Turks -Jnseln 3 . 10

Westindien (vis : Emden , Azoren ) (L .0 ) :
Antigua 4 . 50
Barbados 4 . 90
Euba , und zwar Havaua . . . . 1 . 75

übrige Anstalten 1 . 90



Stadt - Fernsprecheinrichtuugeu . 49

Worttaxc ,
A!. Pf .

Vurn ^ ao 6 . 90
Dominica «.kl . Antillen - Insel ) . . 4. 3V
"Grenada - . . , 4 . 80
Guadeloupe 5 . 3V
Jamaiea ^
Les Samtes 5 . 30
Marie - Galante 5 . 30
Martinique 5 . 30
Porto -Rico 4 . 30
St . Christoph (st . Kitts ) . . . . 4 . 80
Ste . Croix 5 . 40

Worltaxc .
M . Pf .

San Domingo :
Haiti , Republik :

Cap Haitien , Mole St . Nicolas ,
Port au Prince 5 . 50

übrige Anstalten 7 . 65
San Donnngo , Republik : sämtliche

Anstalten 6. 65
St . Lucia 4 . 65
St . Thomas 5 . 15
St . Vincent ( Westindien ) . . . . 4 . 75
Trinidad , Jusel . . 5 . 25

Zusammenstellung
der Gebichreiljatze der Reichs - Telegraphen - Uerwaltung für mietweise

Benutzung von Telegruphenleitungen .

Bei Stadt -Fernsprecheinrichtungen nnd Nmschaltestellen.
1 . Art der Gebühren für die Demchnng der Fernsprechanschlüsse.

Für den Anschluß an ein Fernsprechnetz wird
eine jährliche Bauschgebühr erhoben , durch deren
Zahlung der Teilnehmer das Recht erwirbt ,
Gesprächsverbindnngen zwischen seiner Sprech -
stelle uud den an dasselbe Netz angeschlossenen
Sprechstellen ohne Zahlung einer weiteren Ge¬
bühr herstellen zu lnssen .

Der Teilnehmer ist indeß berechtigt , an
Stelle der Banschgebühr eine Grundgebühr sür
die Ueberlnssuug und Instandhaltung der Appa¬
rate sonne sür den Bau und die Justandhaltnng
der Sprechleituugen uud Gesprächsgebühreu für
jede hergestellte Verbindung , mindestens jedoch
sür 400 Gespräche jährlich zu zahleu . Der
Teilnehmer hat die Erklärung , daß er die Grund¬
gebühr uud Gesprächsgebühren entrichten wolle ,
entweder bei Gelegenheit seines ersten Anschlusses
oder vor Ablauf des Februa r eines neuen
Kalenderjahrs , mit Wirkung vom 1 . April , abzu¬
geben . Hat er eine solche Erklärung nicht ab¬
gegeben , so wird er zur Zahlung der Bauschgebühr
herangezogen . Der Anschluß gegen Gesprächs¬
gebühren findet in Netzen , in welchen die jähr¬
liche Bauschgebühr 80 Mark beträgt , nickt statt .

Für die Berechnung der Bauschgebühr und

der Grundgebühr ist die Zahl der bei Beginn
des Kalenderjahrs vorhandenen Teilnehmeran -
schlüsse maßgebend . Die hiernach festgestellte
Banschgebühr nnd Grundgebühr tritt mit dem
folgenden 1 . April in Kraft . Aendernngen der
Bauschgebühr und der Grundgebühr gegenüber
dem Vorjahre werden in den Orten , für welche
sie gelten , amtlich bekannt gemacht .

Die Teilnehmer sind berechtigt , soweit auf
Grund der neueu Feststellung eine Erhöhung
ihrer Bauschgebühr oder ihrer Grundgebühr
eintritt , ihre Anschlüsse bis zum Ablaufe des
Februar , mit Wirkung vom 1 . April , zu kündigen .

Wenn mehrere Hauptanschlüsse mit mehreren
Nebenanschlüssen so vereinigt sind , daß die Neben¬
anschlüsse beliebig mit dem einen oder dem an¬
deren Hauptanschlüsse verbunden werden können ,
so ist für alle Hauptanschlüsse dieselbe Gebühr ,
also entweder die Grundgebühr und Gesprächs¬
gebühren (sofern die Nebenanschlüsse bei Zahlung
der Grundgebühr überhaupt sämtlich zulässig
siud ) oder die Bauschgebühr für deu Ortsver¬
kehr , Nachbarortsvcrkehr oder Vorortsverkehr
zu entrichten .

A. Die Bauschgebühr beträgt
in Netzen von nicht über 50

nehmeranschlüssen
bei mehr als 50 bis einschließlich

100 Teilnehmeranschlüssen . .

2 . Kühe der Gebühren.
I bei mehr als 100 bis einschließlich

200 Teilnehmernnschlüssen . . 120 M .
bei mehr als 200 bis einschließlich

80 M . 500 Teilnehmernnschlüssen . . 140 „
bei mehr als 500 bis einschließlich

100 „ 1000 Teilnehmernnschlüssen . . 150 „

Teil -
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